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Der vorliegende Nachdruck berücksichtigt, dass seit dem Erstdruck der Norm SIA 161/1
im August 1991 zahlreiche europäische Normen auf dem Gebiet des Stahlbaus ins
schweizerische Normenwerk übernommen wurden.

Diese Normen und Richtlinien regeln nebst den Anforderungen an die Schweisstechnik
und an die Qualifikation und Prüfung von Fachpersonal neu auch die Bezeichnungen für:

– Stahlsorten (vgl. Ziffer 1 21)
– Gütegruppen (vgl. Ziffer 5 21, Tabellen 12a und 12b sowie Anhang A4)
– Prüfverfahren (vgl. Ziffer 1 23)
– Schweisspositionen (vgl. Ziffer 3 33).

Auf eine Übernahme dieser neuen Bezeichnungen in die Norm SIA 161, Stahlbauten,
wurde vorderhand verzichtet, um Widersprüche zu bestehenden Berechnungshilfen und
Begleitpublikationen zu vermeiden.

Wesentliche Änderungen im Neudruck

Mit der Verabschiedung des Zusatzdokumentes ECISS IC 10 und der Norm EN 10 027 für
Stahlbezeichnungen sind jetzt die neuen Namen in Kraft. Das Bezeichnungssystem ist
folgendermassen aufgebaut.

Beispiel: S235J0

Der erste Buchstabe bezeichnet das Einsatzgebiet. S steht für «structural steel», also
Stahlbau. Die drei nachfolgenden Ziffern geben die Streckgrenze in MPa (oder MN/m2

bzw. N/mm2) an. Die nächsten beiden Stellen geben die Kerbschlagzähigkeit des Stahles
an (J = 27 J, 0 = 0º Celsius) und sind vergleichbar mit den früher verwendeten
Gütegruppen.

Zusätzlich werden im Neudruck durchwegs neue in Kraft getretene Normen zitiert.
Sowohl für Prüfverfahren als auch für Schweisspositionen werden die neuen Abkürzun-
gen verwendet.

Die Auswahltabelle der Gütegruppen in Tabelle 13 verwendet die Zusatzzeichen der neuen
Stahlbezeichnung.

In der Norm SIA 161 werden vorläufig keine entsprechenden Änderungen vorgenom-
men, um Widersprüche zu zahlreichen Berechnungshilfsmitteln und Begleitpublikationen
zu vermeiden.
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